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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  am  vorderen  Ende  eines 
Handgriffs  eines  Naßrasierapparates  angeordneten 
Rasierkopf,  insbesondere  Rasierklingeneinheit,  mit  s 
einem  eine  vordere  Führungsleiste  sowie  eine  hintere 
Abdeckkappe  aufweisenden  Kunststoffgehäuse  mit 
einer  eingebetteten  Einzelrasierklinge,  wobei  ein  Gleit- 
streifen  als  separates  Teil  auf  einem  Gehäuse  für  die 
Abdeckkappe  angeordnet  ist  und  die  gesamte  Oberflä-  10 
che  der  Abdeckkappe  hinter  der  Schneidkante  der  Ein- 
zelrasierklinge  abdeckt. 

Naßrasierapparate  bestehen  grundsätzlich  aus 
einem  Handgriff,  an  dessen  vorderem  Ende  ein  Rasier- 
kopf  angeordnet  ist.  Dieser  Rasierkopf  kann  dabei  zur  15 
Bildung  eines  sogenannten  Einwegrasierapparates  ein- 
stückig  mit  dem  Handgriff  ausgebildet  sein.  Alternativ 
hierzu  kennt  man  auch  die  sogenannten  Rasierklingen- 
einheiten,  bei  denen  in  einem  Kunststoffgehäuse  eine 
Einfach-  oder  Doppelrasierklinge  unlösbar  eingebettet  20 
ist  und  die  auswechselbar  mittels  eines  entsprechenden 
Mechanismus  am  vorderen  Ende  eines  Handgriffs  des 
Naßrasierapparates  angeordnet  werden  können. 

Wie  bereits  erwähnt,  besteht  der  Rasierkopf  sowohl 
bei  einem  Einwegrasierapparat  als  auch  bei  einer  25 
Rasierklingeneinheit  aus  einem  Kunststoffgehäuse,  in 
dem  eine  Rasierklinge  eingebettet  ist.  Dieses  Kunststoff- 
gehäuse  weist  eine  vordere  Führungsleiste  sowie  eine 
hintere  Abdeckkappe  auf,  die  zusammen  mit  der 
Schneidkante  der  Rasierklinge  die  Rasiergeometrie  30 
definieren.  Um  die  Rasiereigenschaften  des  Rasierer- 
kopfes  zu  verbessern,  weist  die  Abdeckkappe  einen 
Gleitstreifen  auf.  Dabei  handelt  es  sich  um  ein  festes, 
jedoch  wasserlösliches  Rasierhilfsmittel,  welches  den 
Reibungswiderstand  zwischen  der  Haut  und  dem  35 
Rasierkopf  während  des  Rasiervorganges  verringert. 
Dabei  ist  bei  den  bekannten  Rasierapparaten  die 
Abdeckkappe  mit  einer  parallel  zur  Schneidkante  der 
Rasierklinge  verlaufenden  Ausnehmung  versehen,  in 
die  der  Gleitstreifen  eingesetzt  ist.  Nachteilig  ist  dabei,  40 
daß  der  Gleitstreifen  oberseitig  über  die  Abdeckkappe 
übersteht  und  damit  die  Rasiergeometrie  derart  verän- 
dert,  daß  ein  verschlechtertes  Rasierergebnis  die  Folge 
ist.  Dies  ist  insgesamt  dadurch  bedingt,  daß  der  Gleit- 
streifen  nur  einen  Teil  der  relativ  breiten  Abdeckkappe  45 
ausmacht.  Das  dadurch  bedingte  relativ  schlechte  Gleit- 
verhalten  macht  eine  sanfte  Rasur  nicht  möglich,  was 
insbesondere  für  eine  empfindliche  Haut  kritisch  ist. 

Die  US-A-  4,875,287  offenbart  eine  gattungsge- 
mäße  Rasierklingeneinheit  für  einen  Naßrasierapparat,  so 
Dabei  ist  in  einem  Kunststoffgehäuse  eine  Einfachrasier- 
klinge  eingebettet,  wobei  dieses  Kunststoffgehäuse  eine 
vordere  Führungsleiste  sowie  eine  hintere  Abdeckkappe 
aufweist.  In  einer  entsprechenden  Ausnehmung  in  der 
hinteren  Abdeckkappe  ist  ein  Gleitstreifen  angeordnet,  ss 
Dieser  Gleitstreifen  deckt  nahezu  die  gesamte  Oberflä- 
che  der  Abdeckkappe  hinter  der  Schneidkante  der  Ein- 
zelrasierklinge  ab.  Bei  der  den  Gleitstreifen  bildenden 
Folie  handelt  es  sich  um  einen  mit  einer  gekrümmten 

Oberfläche  versehenen  Streifen,  welcher  der  Geometrie 
der  darunterliegenden  Ausnehmung  in  der  Abdeck- 
kappe  folgt.  Zum  einen  ergeben  sich  durch  die  um  den 
Gleitstreifen  herumstehenden  Kappenränder  Nachteile 
im  Gleitverhalten,  zum  anderen  ergibt  sich  jedoch  eine 
Undefinierte  Rasiergeometrie.  Die  gekrümmte  Oberflä- 
che  kommt  tangential  in  einer  nicht  vorhersehbaren 
Breite  mit  der  zu  rasierenden  Haut  in  Berührung,  so  daß 
die  Rasiergeometrie  nicht  vorherbestimmt  ist.  Da  der 
Gleitstreifen  aus  einem  wasserlöslichen  Gleitmaterial 
besteht,  verändert  er  mit  zunehmendem  Gebrauch  auch 
seine  Oberflächengeometrie. 

Die  GB-A-2  009  017  zeigt  eine  im  wesentlichen 
ebene  Folie,  die  als  schmaler  Streifen  auf  der  Oberseite 
der  Abdeckkappe  angeordnet  ist.  Weiterhin  wird  offen- 
bart,  an  der  Schneidkante  ein  Gleitstreifenblatt  anzuord- 
nen,  die  gesamte  Führungsleiste  oder  den  gesamten 
Rasierkopf  aus  Gleitmittelmaterial  herzustellen.  In  der 
DE-A-3  743  298  wird  offenbart,  auf  der  Abdeckkappe 
einen  Gleitstreifen  anzuordnen,  der  vergleichsweise 
schmal  ist  und  nur  einen  Teil  der  Abdeckkappe  abdeckt. 
Die  GB-A-2  024  082  offenbart,  das  gesamte  Rasierkopf- 
gehäuse,  die  gesamte  Führungsleiste  oder  die  gesamte 
hintere  Abdeckkappe  aus  Gleitmittelmaterial  herzustel- 
len. 

Davon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde,  den  bekannten  Rasierkopf  derart  weiterzubil- 
den,  daß  eine  noch  sanftere  Rasur  damit  ermöglicht  wird 
und  eine  optimale  Rasiergeometrie  einstellbar  ist. 

Als  technische  Lösung  wird  mit  der  Erfindung  vor- 
geschlagen,  daß  der  Gleitstreifen  eine  im  wesentlichen 
ebene  Oberfläche  aufweist  und  im  wesentlichen  keilför- 
mig  ausgebildet  sowie  mit  seiner  Keilspitze  in  Rasierrich- 
tung  nach  vorne  in  die  oberseitige  Ausnehmung  des 
Gehäuses  eingesetzt  ist. 

Indem  der  Rasierkopf,  insbesondere  die  Rasierklin- 
geneinheit  des  Naßrasierapparates  einen  extrem  breiten 
Gleitstreifen  aufweist,  welcher  die  gesamte  Oberfläche 
hinter  der  Schneidkante  der  Rasierklinge  und  damit  die 
Abdeckkappe  bildet,  ist  damit  eine  besonders  sanfte 
Rasur  möglich,  was  sich  insbesondere  bei  empfindlicher 
Haus  positiv  bemerkbar  macht.  Es  ist  nämlich  in  überra- 
schender  Weise  festgestellt  worden,  daß  eine  Vergröße- 
rung  der  wirksamen  Fläche  des  Gleitstreifens  zu  einer 
Verbesserung  des  Rasierkomforts  in  Richtung  Sanftheit 
führt.  Der  Grund  hierfür  ist  darin  zu  sehen,  daß  eine  ver- 
größerte  Gleitstreifenfläche  bei  unveränderter  Kraftein- 
leitung  in  den  Rasierapparat  zu  einer  weniger  starken 
Deformation  der  Haut  führt  und  die  verringerte  spezifi- 
sche  Flächenpressung,  nämlich  der  Druck  aktiviert  die 
Gleitschicht  besser  und  dauerhaft.  Der  überraschende 
Erfolg  der  Verbreiterung  des  Gleitstreifens  ist  somit  das 
Ergebnis  eines  verbesserten  Gleitverhaltens.  Dabei  ist 
beachtenswert,  daß  beim  Rasiervorgang  die  klassi- 
schen  Gesetze  der  Mechanik  nicht  zur  Anwendung  kom- 
men.  Während  bei  diesen  der  Reibungskoeffizient  und 
somit  die  Reibungskraft  unabhängig  von  der  Größe  der 
Auflagefläche  ist  und  dies  unter  der  Voraussetzung  gilt, 
daß  die  Reibungspartner  nicht  elastisch  sind,  hat  sich 
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bei  der  Naßrasur  als  überraschender  Effekt  herausge- 
stellt,  daß  der  Reibungskoeffizient  von  der  Größe  der 
Auflagefläche  der  Reibungspartner  abhängt.  Je  größer 
nämlich  die  Fläche  ist,  um  so  niedriger  wird  der  Rei- 
bungskoeffizient.  Dies  ist  bei  der  Naßrasur  dadurch 
bedingt,  daß  die  Haut  elastisch  ist.  Schließlich  hat  der 
verbreiterte  Gleitstreifen  den  Vorteil,  daß  dadurch  ein 
optimaler,  gleicher  Rasierwinkel  definiert  ist,  ohne  daß 
beispielsweise  die  Rasiergeometrie  gestört  würde. 

Der  Gleitstreifen  ist  keilförmig  ausgebildet  und  mit 
seiner  Keilspitze  in  Rasierrichtung  nach  vorne  in  die 
oberseitige  Ausnehmung  des  Kunststoffgehäuses  ein- 
gesetzt.  Zum  Fixieren  kann  dabei  der  Gleitstreifen  ins- 
besondere  festgeklebt  werden.  Die  keilförmige 
Ausbildung  des  Gleitstreifens  hat  den  Vorteil,  daß 
dadurch  eine  optimale  Rasiergeometrie  einstellbar  ist, 
wobei  die  Keilspitze  des  Gleitstreifens  im  wesentlichen 
direkt  hinter  der  Schneidkante  der  Rasierklinge  parallel 
zu  dieser  verläuft. 

Während  der  Erfindungsgedanke,  nämlich  die 
Abdeckkappe  ausschließlich  durch  den  Gleitstreifen  zu 
bilden,  grundsätzlich  auch  bei  einem  Rasierkopf  mit 
einer  Doppelrasierklinge  anwendbar  ist,  ist  in  einer 
bevorzugten  Anwendung  des  Erfindungsgedankens  im 
Kunststoffgehäuse  eine  Einzelrasierklinge  angeordnet. 
Dies  bringt  den  Vorteil  mit  sich,  daß  die  Rasierklinge 
oberseitig  nur  einen  schmalen  Streifen  einnimmt,  so  daß 
die  relativ  breite  Fläche  dahinter  im  Bereich  der  Abdeck- 
kappe  durch  einen  sehr  breiten  Gleitstreifen  gebildet  ist, 
der  ungefähr  doppelt  so  breit  ist  wie  die  Gleitstreifen  bei 
herkömmlichen  Rasierköpfen.  Bei  den  üblichen  Abmes- 
sungen  für  Rasierköpfe  bzw.  Rasierklingeneinheiten 
beträgt  dabei  die  in  Rasierrichtung  gesehene  Breite  des 
Gleitstreifens  ungefähr  6mm. 

Schließlich  wird  in  einer  Weiterbildung  vorgeschla- 
gen,  daß  das  Gleitmittel  für  den  Gleitstreifen  ein  Xerogel 
ist,  welches  bei  der  Aufnahme  von  Wasser  als  Dispersi- 
onsmittel  in  ein  auf  der  Haut  des  Benutzers  hochgleitfä- 
higes  Lyogel  mit  einem  Reibungskoeffizienten  \i  <  0,25 
übergeht.  Ein  derartiges  Gleitmittel  hat  den  Vorteil  eines 
sehr  geringen  Reibungskoeffizienten,  so  daß  mit  einem 
derartigen  Gleitstreifen  eine  extrem  sanfte  Rasur  mög- 
lich  ist.  Ein  derartiges  Gleitmittel  ist  in  der  deutschen 
Patentanmeldung  P  37  43  298.2  der  Anmelderin 
beschrieben.  Die  darin  enthaltenen  Merkmale  insbeson- 
dere  in  den  Ansprüchen  sind  gleichermaßen  Gegen- 
stand  der  vorliegenden  Anmeldung  betreffend  das 
Gleitmittel  für  den  Gleitstreifen  auf  der  Basis  eines  Xero- 
gels. 

Eine  Ausführungsform  eines  erfindungsgemäßen 
Rasierkopfes  in  Form  einer  Rasierklingeneinheit  wird 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnungen  beschrieben.  In 
diesen  zeigt: 

Fig.  1  eine  Ansicht  einer  ersten  Ausführungsform 
einer  Rasierklingeneinheit  und 

Fig.  2  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  II-II  in  Fig.  1  in 
vergrößertem  Maßstab. 

Die  in  Fig.  1  und  2  dargestellte  erste  Ausführungs- 
form  einer  Rasierklingeneinheit  1  besteht  aus  einem 
Kunststoffgehäuse  2,  in  dem  auf  einem  Klingentisch  3 
aufliegend  eine  Rasierklinge  4  in  Form  einer  Einfachra- 

5  sierWinge  unlösbar  eingebettet  ist.  Dabei  ist  die  Rasier- 
klinge  4  sandwichartige  zwischen  dem  Klingentisch  3 
des  Kunststoffgehäuses  2  und  dem  oberen  Gehäuse  5 
für  eine  Abdeckkappe  6  festgelegt,  wobei  das  Gehäuse 
5  aus  Kunststoff  mit  dem  Kunststoffgehäuse  2  vernietet 

10  ist.  Weiterhin  weist  das  Kunststoffgehäuse  2  eine  vor- 
dere  Führungsleiste  7  auf,  die  sich  parallel  zur  Schneid- 
kante  der  Rasierklinge  4  erstreckt. 

Das  Gehäuse  5  für  die  Abdeckkappe  6  ist  oberseitig 
mit  einer  Ausnehmung  8  versehen.  In  dieser  ist  ein  keil- 

15  förmiger  Gleitstreifen  9  aufgenommen  und  durch  Fest- 
kleben  fixiert.  Die  Keilspitze  10  des  Gleitstreifens  9  ist 
dabei  in  Rasierrichtung  ausgerichtet  und  verläuft  parallel 
zur  Schneidkante  der  Rasierklinge  4.  Die  Oberfläche  1  1 
des  Gleitstreifens  9  ist  eben. 

20  Wie  in  der  Zeichnung  erkennbar  ist,  bedeckt  der 
Gleitstreifen  9  nahezu  die  gesamte  Fläche  hinter  der 
Rasierklinge  4  und  bildet  somit  die  Abdeckkappe  6,  wel- 
che  zusammen  mit  der  vorderen  Führungsleiste  7  und 
der  Rasierklinge  4  die  Schneidgeometrie  der  Rasierklin- 

25  geneinheit  1  definiert.  Der  breite  Gleitstreifen  9  ist  dabei 
Voraussetzung  für  eine  außerordentlich  sanfte  Rasur 
und  einem  wohldefinierten  Rasierwinkel. 

Bezuqszeichenliste 

1  Rasierklingeneinheit 
2  Kunststoffgehause 
3  Klingentisch 
4  Rasierklinge 

35  5  Gehause 
6  Abdeckkappe 
7  Fiihrungsleiste 
8  Ausnehmung 
9  Gleitstreifen 

40  10  Keilspitze 
1  1  Oberf  lache 

Patentansprüche 

45  1.  An  einem  Handgriff  eines  Naßrasierapparates 
angeordneter  Rasierkopf,  insbesondere  Rasierklin- 
geneinheit  (1),  mit  einem  eine  vordere  Führungslei- 
ste  (7)  sowie  eine  hintere  Abdeckkappe  (6) 
aufweisenden  Kunststoffgehäuse  (2)  mit  einer  ein- 

50  gebetteten  Einzelrasierklinge  (4),  wobei  ein  Gleit- 
streifen  (9)  als  separates  Teil  auf  einem  Gehäuse  (5) 
für  die  Abdeckkappe  (6)  angeordnet  ist  und  die 
gesamte  Oberfläche  der  Abdeckkappe  (6)  hinter  der 
Schneidkante  der  Einzelrasierklinge  (4)  abdeckt, 

55  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Gleitstreifen  (9)  eine  ebene  Oberfläche  (1  1) 
und  einen  keilförmigen  Querschnitt  aufweist,  wobei 
der  Gleitstreifen  mit  seiner  Keilspitze  (10)  in  Rasier- 
richtung  nach  vorne  gerichtet  in  eine  oberseitige 
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Ausnehmung  (8)  in  der  Abdeckkappe  (6)  des 
Gehäuses  (5)  eingesetzt  ist. 

2.  Rasierkopf  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Breite  des  Gleitstreifens  senkrecht  zur  s 
Schneidkante  gesehen  ungefähr  6  mm  beträgt. 

3.  Rasierkopf  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gleitmittel  für  den 
Gleitstreifen  (9)  ein  Xerogel  ist,  welches  bei  der  Auf-  10 
nähme  von  Wasser  als  Dispersionsmittel  in  ein  auf 
der  Haut  des  Benutzers  hochgleitfähiges  Lyogel  mit 
einem  Reibungskoeffizienten  \i  <  0,25  übergeht. 

Claims  w 

1  .  A  razor  head  arranged  at  the  front  end  of  a  handle 
of  a  wet  razor,  in  particular  a  razor  blade  unit,  and 
that  includes  a  plastic  housing  (2)  which  is  provided 
with  a  forward  guardbar  (7)  as  well  as  a  rear  cover  20 
cap  (6),  with  a  Single  razor  blade  (4)  embedded  in 
the  plastic  housing  (2),  wherein  a  glide  Strip  is  dis- 
posed  on  the  cover  cap  (6)  as  a  separate  part  to  the 
housing  (5)  such  that  the  whole  surface  of  the  cover 
cap  (6)  behind  the  cutting  edges  of  the  razor  blade  25 
(4)  is  covered, 
characterised  in  that, 
the  glide  strip  (9)  comprises  a  flat  surface  (1  1)  and 
a  wedge  shaped  cross  section,  such  that  the  glide 
strip  is  orientated  with  its  wedge  point  (1  0)  towards  30 
the  front,  in  the  direction  of  the  shave,  in  an  upper 
recess  (8)  in  the  cover  cap  (6)  of  the  housing  (5). 

2.  A  razor  head  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that  the  width  of  the  glide  strip,  as  seen  perpendic-  35 
ular  to  the  cutting  edges,  is  approximately  6  mm. 

3.  A  razor  head  according  to  one  of  Claims  1  or  2,  char- 
acterised  in  that,  the  lubricating  means  for  the  glide 
strip  (9)  is  a  xerogel,  which,  when  it  receives  water  40 
as  the  dispersion  medium,  is  converted  into  a  lyogel 
that  glides  very  easily  on  the  skin  of  the  user  with  a 
coefficient  of  friction  <  0.25. 

en  forme  de  coin,  la  bände  de  glissement  etant  dis- 
posee  avec  la  pointe  (10)  du  coin  orientee  vers 
l'avantdans  la  direction  de  rasage,  ä  l'interieurd'une 
cavite  de  face  superieure  (8)  menagee  dans  le  capu- 
chon  de  couverture  (6)  du  logement  (5). 

Tete  de  rasage  selon  la  revendication  1  ,  caracteri- 
see  en  ce  que  la  largeur  de  la  bände  de  glissement 
perpendiculairement  ä  l'arete  coupante  est  d'envi- 
ron  6  mm. 

Tete  de  rasage  selon  l'une  des  revendications  1  ou 
2,  caracterisee  en  ce  que  le  materiau  de  glissement 
pour  la  bände  de  glissement  (9)  est  un  Xerogel, 
lequel,  par  absorption  d'eau  comme  milieu  de  dis- 
persion,  se  transforme  en  un  Lyogel  ä  glissement 
aise  sur  la  peau  de  l'utilisateur  avec  un  coefficient 
de  frottement  n  <  0,25. 

Revendications 45 

1.  Tete  de  rasage  disposee  sur  une  poignee  d'un 
appareil  de  rasage  humide,  notamment  d'une  unite 
de  lame  de  rasoir  (1)  munie  d'un  boTtier  en  matiere 
plastique  (2)  presentant  une  barrette  de  guidage 
avant  (7)  ainsi  qu'un  capuchon  arriere  de  couverture 
(6)  avec  une  lame  de  rasoir  individuelle  (4)  encas- 
tree,  une  bände  de  glissement  (9)  etant  disposee  en 
tant  que  partie  separee  sur  un  logement  (5)  pour  le 
capuchon  de  couverture  (6)  et  recouvrant  la  surface 
totale  du  capuchon  de  couverture  (6)  derriere  l'arete 
coupante  de  la  lame  de  rasoir  individuelle,  caracte- 
risee  en  ce  que  la  bände  de  glissement  (9)  presente 
une  surface  plane  (11)  et  une  section  transversale 
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